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Hinweise zur Vergabe
Ausschreibung: 6003028265 – QB 039
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Bitte beachten Sie bei der Angebotserstellung nachstehende Hinweise.

Sämtliche geforderte Angaben, Erklärungen und Nachweise müssen bereits mit dem Angebot vorliegen, damit die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens sichergestellt ist und Ihr Angebot ausreichend beurteilt werden kann. Bei fehlenden Angaben, Erklärungen und Nachweisen ist die Vergabestelle berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese nachzufordern.

Dem Angebot sind die in der Checkliste genannten Unterlagen und Nachweise beizufügen.
Bitte beachten Sie, dass für die meisten der geforderten Eigenerklärungen Formulare zur Verfügung gestellt wurden. Diese sind zu verwenden.

Hinweis zur Zahlung des Mindestlohns im Gebäudereinigerhandwerk
Der Mindestlohntarifvertrag ist per Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) als allgemeinverbindlich erklärt worden. Damit gilt er auch für nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer, einschließlich der nach Deutschland entsandten Beschäftigten von Arbeitgebern im Gebäudereiniger-Handwerk mit Sitz im Ausland. Er gilt als gesetzlicher Branchenmindestlohn zwingend für alle Betriebe des Gebäudereiniger-Handwerks unabhängig von einer Mitgliedschaft in Verbänden oder Gewerkschaften. 
Gemäß § 7 Nr. 2 des Vertragsentwurfs zu dieser Ausschreibung liegen die Stundenlöhne des aktuellen Lohntarifvertrags / Mindestlohntarifvertrags sowie des Rahmentarifvertrages den zu vereinbarenden Vergütungssätzen zu Grunde.
Für diese Ausschreibung gelten demnach die im Lohntarifvertrag / Mindestlohntarifvertrag vereinbarten Vergütungssätze für die Lohngruppe 1 (u. a. Innen- und Unterhaltsreinigung) zwingend als Mindestlohn für alle Beschäftigten, die von Ihnen zur Vertragserfüllung eingesetzt werden. Bei der Angebotskalkulation ist dies entsprechend zu berücksichtigen.
Wenn der angebotene Stundenverrechnungssatz unterhalb des jeweils gültigen Tariflohns der Lohngruppe 1 für die gewerblich Beschäftigten in der Gebäudereinigung zuzüglich eines Aufschlages von 70 % liegt, wird im Rahmen der Angebotsauswertung von den jeweiligen Bieter eine Kalkulation bezüglich dieses SVS inklusive einer Aufklärung gefordert.


Einholung einer Auskunft aus dem Wettbewerbsregister, Auskunft nach Arbeitnehmerentsendegesetz
Es wird durch die Vergabestelle über den Bieter eine Auskunft gemäß § 6 WRegG beim Bundeskartellamt eingeholt. Weiterhin wird eine Auskunft beim zuständigen Hauptzollamt über laufende Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das AEntG eingeholt. Enthält eine eingeholte Auskunft Hinweise auf einen möglicherweise vorliegenden Ausschlussgrund und kann dieser Vorwurf nicht durch entsprechende Angaben zur Selbstreinigung des Bieters nach § 125 GWB entkräftet wird, wird das Angebot des Bieters ausgeschlossen.

Eignungskriterien
Der Auftrag wird an einen fachkundigen und leistungsfähigen Bieter vergeben, bei dem keine Ausschlussgründe vorliegen und dessen Angebot erwarten lässt, dass er die Leistungen mit geeignetem und zuverlässigem Personal vertragsgemäß durchführt. Wenn die Prüfung eines Angebotes inklusive der Eignungsnachweise zu einer negativen Einschätzung hinsichtlich der Eignung des Bieters führt, wird es ausgeschlossen. 

Zuschlagskriterien
Der Zuschlag wird unter Berücksichtigung aller Umstände auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Wertungskriterien je Los sind:

	Lfd. Nr.
	Kriterium
	Gewichtung in %
	mögliche Punkte

	1
	Gesamtangebotspreis in Euro pro Jahr (netto) für Unterhaltsreinigung

	40 %
	80

	2
	Preis in Euro pro Stunde (netto) für Sonderreinigung

	20 %
	40

	3
	durchschnittlicher Leistungsansatz in m² Fußbodenfläche pro Stunde

	40 %
	80

	
	Gesamt
	100 %
	200



Hinweise zum Bewertungsmaßstab:
1. der Bieter mit dem günstigsten Gesamtangebotspreis erhält 80 Punkte; Bieter mit höheren Preisen erhalten die Punktzahl ermittelt aus dem Verhältnis ihres Gesamtangebotspreises zum niedrigsten Gesamtangebotspreis;
2. [bookmark: _Hlk172281037]der Bieter mit dem günstigsten Stundenverrechnungssatz für Sonderreinigung erhält 40 Punkte; Bieter mit höheren Stundenverrechnungssätzen für Sonderreinigung erhalten die Punktzahl ermittelt aus dem Verhältnis ihres Stundenverrechnungssatz für Sonderreinigung zum niedrigsten Stundenverrechnungssatz für Sonderreinigung;
3. Bieter mit einem durchschnittlichen Leistungsansatz von 150 m² pro Stunde oder 
niedriger erhalten 80 Punkte, Leistungsansätze über 150 m² bis 190 m² pro Stunde erhalten die Punktzahl ermittelt aus dem Verhältnis ihres Leistungsansatzes in Bezug zum Referenzwert 150 m² pro Stunde; Leistungsansätze über 190 m² pro Stunde erhalten in diesem Kriterium keine Punkte;

Beispiele für die Berechnung der Punktzahlen: 
Punktzahl Gesamtangebotspreis Bieter XY =
niedrigster Gesamtangebotspreis x 80 Punkte / Gesamtangebotspreis Bieter XY
Punktzahl Stundenverrechnungssatz Sonderreinigung Bieter XY =
niedrigster Stundenverrechnungssatz x 40 Punkte / Stundenverrechnungssatz Bieter XY Punktzahl durchschnittlicher Leistungsansatz Bieter XY =
durchschnittlicher Leistungsansatz von 150 m² pro Stunde x 80 Punkte / durchschnittlicher Leistungsansatz Bieter XY (über 150 m² bis 190 m² pro Stunde)
Aus der Summe der Punktzahlen aller Zuschlagskriterien ergibt sich die zu bewertende Gesamtpunktzahl. Es wird auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet. Der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag. 
Bei Gleichwertigkeit mehrerer Angebote behält sich der Auftraggeber die Vergabe per Losentscheid vor.
Skonto wird bei der Auswertung der Angebote bei beiden Losen nicht berücksichtigt.

Ortsbesichtigungen

Ortsbesichtigungen wird gewünscht, sind aber nicht verpflichtend. Zur Vermeidung von Kalkulationsirrtümern, wird eine Ortbesichtigung angeboten. Die Kosten dafür werden aber nicht erstattet. Besichtigungstermine sind vorab mit dem Objektmanagement per Mail zu vereinbaren. Die Mail-Adresse lautet: 
bwdlzkielobmkiel@bundeswehr.org

Ansprechpartner ist Frau Slosarek TelNr. 0431-384 5545.

Die Zuweisung eines Termins erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Nur von der Auftraggeberin bestätigte Termine werden durchgeführt. Die Vertreter des Bieters müssen bei der Ortsbesichtigung ein gültiges Ausweisdokument mit sich führen.

Kalkulation der Stundenverrechnungssätze
Liegt ein Angebot mit einem ungewöhnlich niedrigen Preis vor, wird die Vergabestelle im Rahmen der Angebotsauswertung eine aufgeschlüsselte Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes einschließlich der Stellungnahme des Bieters einfordern.
Gleiches gilt auch, wenn ein Stundenverrechnungssatz angeboten wird, der unterhalb des jeweils gültigen Tariflohns der Lohngruppe 1 für die gewerblich Beschäftigten in der Gebäudereinigung zuzüglich eines Aufschlages von 70 % liegt.


Vorarbeiterfunktion
Die Anwesenheit der Vorarbeiterfunktion ist in der Anlage 8 einzutragen. Diese Angaben sind bei der Erstellung des Angebotes zu beachten und nicht mehr zu verändern. 
Gleichzeitig erwarten wir, dass der/die eingesetzte Vorarbeiter/in und auch ihre Vertretung nachweislich eine abgeschlossene Ausbildung als Geselle/ Gesellin im Gebäudereinigerhandwerk hat. Eine entsprechende Eintragung befindet sich auch im Muster-Rahmenvertrag.


Abschließende Hinweise im Hinblick auf die Angebotserstellung
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, deren Klärung für die Angebotsabgabe wesentlich sind, z.B. weil sie die Preisermittlung beeinflussen, oder sind die zur Verfügung gestellten Vergabeunterlagen unvollständig, so hat der Bieter die Vergabestelle unverzüglich und vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen.
Bitte verzichten Sie darauf, Ihre AGB, da diese ausgeschlossen sind, sowie allgemeines Prospektmaterial beizufügen.
Im Leistungsverzeichnis (Querblatt) sind keine Preise einzutragen. Bitte tragen Sie Ihre Preise stattdessen in den Preisblättern des jeweiligen Loses ein.

Für die Bearbeitung der Vergabeunterlagen und die Erstellung des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt.
Über erlangte Kenntnisse aus dem Bereich des jeweiligen Liegenschaftsnutzers und des Auftraggebers hat jeder Teilnehmer am Vergabeverfahren Stillschweigen zu bewahren.
Die Kommunikation während des Vergabeverfahrens läuft ausschließlich über das e-Vergabe-Portal. Per E-Mail gestellte Bieterfragen dürfen nicht beantwortet werden.
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